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Stellungnahme 
 
 

Wien, 18. Dezember 2019 

Bundesgesetz, mit dem die 

Gewerbeordnung 1994 geändert wird 

(Geldwäschenovelle 2019) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

      

 

Der Österreichische Städtebund bedankt sich für die Übersendung der 

Geldwäschenovelle 2019 und darf hierzu wie folgt Stellung nehmen:  

 

Gegen die Änderungen, welche eine Umsetzung der 5. Geldwäsche Richtlinie 

innerhalb der Gewerbeordnung darstellen, bestehen grundsätzlich keine 

Einwendungen.  

 

Zur Änderung des 365m1 Abs. 10 Ziff. 6 GewO wird angemerkt, dass damit die 

Schaffung von „sicheren Kommunikationskanälen“ zur Meldung von Verstößen 

bzw. zur Meldung des Verdachtes eines Verstoßes durch die Behörde vorgesehen 

ist. Die Existenz von parallelen Strukturen in allen Bezirksverwaltungsbehörden 

zur Einbringung von Verdachtsmeldungen bzw. Meldungen von Verstößen gegen 

Bestimmungen zur Verhinderung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung wird als nicht sinnvoll erachtet. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein sicherer Kommunikationskanal für 

Meldungen an die Geldwäschemeldestelle des Bundeskriminalamts durch ein 

Web-Portal im Rahmen des Unternehmensservice Portals (USP) geschaffen 
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wurde. Die Schaffung eines derartigen Portals für Meldungen bei jeder 

einzelnen Bezirksverwaltungsbehörde erscheint nicht zielführend, speziell in 

Anbetracht der österreichweiten Fallzahlen, der technischen Anforderungen und 

der damit einhergehenden Kosten. Es wäre vielmehr sinnvoll eine Bündelung der 

Aufgaben in diesem Bereich anzustreben und für sämtliche Meldungen die 

Möglichkeiten der Geldwäschemeldestelle zu nutzen. Im konkreten Verdachtsfall 

könnten dann von Seiten der Geldwäschemeldestelle die Informationen über die 

Gewerbetreibenden an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde übermittelt 

werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 

Generalsekretär 
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